
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW - 40190 Düsseldorf 

Landtagspräsident 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Entgeltordnung 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

hiermit übersende ich Ihnen als Anlage die Neufassung der Entgeltord

nung 2019 (EO'19) für die tätige Mithilfe der Forstbehörden bei der 

Bewirtschaftung des Privat- und Kommunalwaldes in NRW mit der Bitte 

um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (AULNV). 

Den weiteren Anlagen können Sie die vorgesehene Entgelthöhe und 

die Entgeltstruktur sowie die Begründung für die geplanten Erhöhun

gen entnehmen. 

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW wurde angehört. Das Einver

nehmen mit dem Ministerium für Finanzen ist bereits hergestellt. 

Ich bitte um die Herstellung des Einvernehmens gem. § 11 Abs. 3 Lan

desforstgesetz (LFoG) mit dem AULNV. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Heinen-Esser 

Ursula Heinen-Esser 

d't11.2018 
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Aktenzeichen 
bei Antwort bitte angeben 
20-64-00.01 

Bearbeitung MR Brodale 

heinrich.brodale@mulnv.nrw.de 

Telefon 0211 4566-464 

Telefax 0211 4566-388 

poststelle@mulnv.nrw.de 

60-fach 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Schwannstr. 3 
40476 Düsseldorf 
Telefon 0211 4566-0 
Telefax 0211 4566-388 
poststelle@mulnv.nrw.de 
www.umwelt.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Rheinbahn Linien U78 und U79 
Haltestelle Kennedydamm oder 
Buslinie 721 (Flughafen) und 722 
(Messe) Haltestelle Frankenplatz 
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Erläuterung: 

Die Befristung des Runderlasses über die Entgelte für die tätige Mithilfe der Forstbe

hörden bei der Bewirtschaftung des Privat- und Körperschaftswaldes (EO '15) endet 

am 31.12.2018. Der Erlass verliert dann seine Rechtskraft. Die Entgeltordnung ist die 

Abrechnungsgrundlage für die Betreuungsleistungen des Landesbetriebs Wald und 

Holz NRW und bestimmt derzeit den Subventionierungsbetrag für diese Leistungen 

(indirekte Förderung). Insofern ist die Entgeltordnung die Preisliste für die abge

schlossenen Betreuungsverträge mit forstlichen Zusammenschlüssen, privaten Ein

zelwaldbesitzern und Kommunen. 

Das Vorgehen zur Festlegung der jeweiligen Entgelte ist in § 11 Abs. 3 LFoG gere

gelt. Nach Anhörung des Landesbetriebs Wald und Holz NRW muss das MULNV das 

Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen sowie dem für Forstangelegenhei

ten zuständigen Landtagsausschuss zu einem Vorschlag erzielen. 

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW hat in seiner Anhörung eine prozentuale An

hebung der Entgelte für 2018 in Höhe 'von 1,48 % auf der Basis des Nominallohnin

dex des statistischen Bundesamtes für die Betreuungsmaßnahmen vorgeschlagen. 

Damit ist eine Kostendeckung unter Berücksichtigung der bisherigen Subventionszu

schüsse in Höhe von 75 % gewährleistet. Eine Anhebung der Entgelte für die Holz

vermarktung in ihrer Gesamtheit gleicht ein entstandenes Defizit von 12,5 % in die

sem Bereich aus. 

Es wird eine Verlängerung der Laufzeit der Entgeltordnung um ein Jahr bis zum 

31.12.2019 vorgeschlagen. 

Letztmalig soll dann in einem weiteren Schritt die Entgeltordnung nochmals um ein 

Jahr bis zum 31.12.2020 verlängert werden. Schon in diesem Jahr soll die Höhe der 

indirekten Förderung spürbar abgesenkt werden, um zusätzliche Anreize zum Wech

sel in die direkte Förderung zu setzen. Ab dem 01.01.2021 ist die indirekte Förderung 

der Betreuung forstlicher Zusammenschlüsse in NRW endgültig beendet. 

Mögliche Umstellungen für den Privat- und Kommunalwald sollen innerhalb dieses 

Zeitraumes begonnen werden, um Verwerfungen insbesondere bei der Betreuung 

des Klein- und Kleinstprivatwaldes möglichst zu vermeiden. Zugleich fällt der definiti-
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ve Ausstiegstermin aus der indirekten Förderung mit dem Auslaufen der allermeisten 

Verträge zwischen den Zusammenschlüssen und Wald und Holz NRW zusammen. 

Der Forstausschuss bei der Obersten Forstbehörde hat diesem Vorgehen in seiner 

Sitzung am 28.08.2018 durch entsprechende Beschlüsse im Grundsatz zugestimmt. 

Um die zur Verlängerung anstehende Entgeltordnung in den Umstellungsprozess 

einzubinden, werden zwei neu Entgeltpositionen eingeführt: 

• Da Wald und Holz NRW künftig gleichrangiger Wettbewerber zu privaten 

Dienstleistern auf dem Betreuungsmarkt sein wird, benötigt er ab 01.01.2019 

mit Beginn der direkten Förderung eine entsprechende Entgeltposition in der 

Entgeltordnung, um sich an den Ausschreibungen beteiligen zu können. Nach 

§ 11 Abs. 3 LFoG bietet die Landesforstverwaltung ihre Dienstleistungen 

zwingend auf Basis einer Entgeltordnung an. 

Die EO'19 wird daher erweitert um die Ziffer 1.3:"Übernahme und Erbringung 

von definierten forstlichen Dienstleistungen im Rahmen der direkten Förde

rung von Zusammenschlüssen und deren Mitgliedern". Das Entgelt entspricht 

der Höhe eines laufbahnunabhängigen Vollkosten Std. - Satzes. 

• Ebenfalls wird eine neue Entgeltposition 1.2.2.3.6 "Polterkennzeichnung, Ein

weisung und/oder Abfuhrkontrolle sowie Güteklassenabgleich im Rahmen der 

Holzabnahme." 

Hierfür ist ein Entgelt von 0,70 Cent €/m3/f vorgesehen. 

Da die neuen Holzvermarktungsorganisationen in der Anfangszeit noch keine 

flächendeckende Organisation vor Ort besitzen, wird hier bis auf weiteres 

Wald und Holz unterstützend tätig. 



Entgelte für tätige Mithilfe der Forstbehörden 
bei der Bewirtschaftung des Körperschafts- und Privatwaldes 

(EntgeItordnung '19) 
RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, 

- III-3 - 20-64-00.01 -
v. xx.xx.20 19 

Der Wald ist im Rahmen seiner Zweckbestimmung ordnungsgemäß und nachhaltig zu 

bewirtschaften. Die Forstwirtschaft soll dabei allgemein im Hinblick auf die Bedeutung des 

Waldes für die Umwelt sowie wegen seines volkswirtschaftlichen Nutzens sachkundig betreut 

werden. 

Die Forstbehörden haben die Aufgabe, die Waldbesitzer durch Rat, Anleitung und tätige Mithilfe 

bei der Bewirtschaftung des Waldes zu unterstützen (Betreuung). § 11 des Landesforstgesetzes 

NR W regelt den Inhalt der Betreuung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer durch die 

Forstbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Dabei wird unterschieden zwischen Rat und Anleitung, welche kostenfrei zu erbringen sind und 

der tätigen Mithilfe bei der Bewirtschaftung des Waldes. Diese erfolgt gegen Entgelt. 

Gern. § 11 Abs. 3 des Landesforstgesetzes (LFoG) werden hiermit die für die tätige Mithilfe ab 

dem Jahr 2019 zu entrichtenden Entgelte festgesetzt. 

A. 
Leistungen der tätigen Mithilfe 
1. 
Einzelleistungen für Waldbesitzende - Leistungsbereiche und deren Einzelleistungen 

a) Waldentwicklung 

1.1 Auszeichnen von Beständen 

1.2 Visuelle Baumkontrolle 

1.2.1 Entwicklung und Erstellung eines Kontrollkonzeptes 

1.2.2 Durchführung der visuellen Baumkontrolle inklusive Dokumentation 
1.2.3 Vermittlung eines Unternehmers inklusive evtl. Ausschreibung 
1.2.4 Einsatz und Kontrolle der Unternehmer bei der Durchführung der 

Maßnahmen inkl. Rechnungsprüfung 

1.2.5 Durchführung der erforderlichen Maßnahmen durch Beschäftigte des 

Landesbetriebs Wald und Holz NRW 

1.3 Mithilfe bei der Vorbereitung und Abnahme der Forsteinrichtung 

1.4 Durchführung der Forsteinrichtung einschl. Materialbeschaffung 
1.5 Mitwirkung bei externen Audits 

b) Planung und Durchführung von Maßnahmen 

1.6 Mitwirkung bei der Leitung von Forstbetrieben (technische Betriebsleitung) 

• Erstellung eines Wirtschaftsplanes 



• Kontrolle des Wirtschaftsplanvollzugs 
• Analyse/Dokumentation des Wirtschaftsgeschehens 
• Teilnahme an Versammlungen/Ausschusssitzungen 

1.7 Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen, fachlichen Stellungnahmen 
oder einzelbetrieblichen Planungen für die Vorbereitung und Ausfiihrung 
forstlicher Maßnahmen und Betriebsarbeiten für den Waldbesitz 

1.8 Vermittlung, Einsatz und Kontrolle von Arbeitskräften bei forstlichen 
Maßnahmen (Waldbesitzer, Selbstwerber, Unternehmer) inkl. 

• Vorbereitung der Maßnahme 
• Einweisung der Arbeitskräfte 
• Kontrolle des Arbeitskräfteeinsatzes und der Maßnahmenumsetzung 
• Zusammenstellung der Daten für die Rechnungslegung 
• Rechnungsprüfung 

1.9 Materialbeschaffung (z.B. Ausschreibung, Bestellung, Kontrolle des Angebots 
und der Lieferung) 

c) Holzverkaufshilfe 
1.10 Aushalten und vollständiges Aufmessen des Holzes mit Erstellung der ADV 

Holzliste sowie Polterkennzeichnung und ggfls. Geokoordination 
1.10.1 im Festmaß 
1.10.2 im Raummaß 

1.11 Stichprobenartige Kontrolle des Aufmaßes Dritter mit Erstellung der ADV
Holzliste sowie Polterkennzeichnung 

1.12 Holzverkaufsvermittlung inkl. 

• Akquise von Abnehmern 
• Verhandlung mit Abnehmern 
• Rechnungsstellung 
• Polterkennzeichnung 

• Vorzeigung 
• Einweisung, Abfuhrkontrolle 
• Kontrolle des Werksmaßes 

1.12.1 Holzverkäufe von Lbh-L-LAS (alle Losgrößen) sowie Nhd.-Sortimenten 
mit Losgrößen < 25 m3/f je Einzelrechnung außer Industrieholz und 
Energieholz (ENL, ENK, ENS) 

1.12.2 Holzverkäufe von Lbh-lNdh-Industrieholz bis 100 m3/fsowie Ndh
Sortimenten mit Losgrößen ~ 25 - 100 m3/f je Einzelrechnung außer 
Energieholz (ENL, ENK, ENS) 

1.12.3 Holzverkäufe von Lbh-Industrieholz und Ndh-Sortimenten mit Losgrößen 
> 100 m3/fje Einzelrechnung außer Energieholz (ENL, ENK, ENS) 

1.12.4 Holzverkäufe von LbhlNdh im Sortiment Energieholz ENL, ENK, ENS 
(Brennholz) 

1.12.5 Meistgebotsverkäufe 

d) Ermittlung von Werten 
1.13 Waldwertschätzungen 
1.14 Waldbewertungen 
1.15 Sonstige Gutachten und Bewertungen 



2. 

e) Aus-und Fortbildung, Schulungen 
1.16 Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 

1.17 Durchführung individueller Auftragsschulungen 

f) Service leistungen 

1.18 Sonstige Serviceleistungen fur den Waldbesitz 

Nicht unter Nummer 1 aufgefuhrte Leistungen der Forstbehörden für den Privat-und 
Körperschaftswald zählen zu kostenlosem Rat und kostenloser Anleitung. 

Rat und Anleitung sind folgendermaßen definiert: 

Rat ist die gelegentliche, fachliche und allgemeine Auskunft, Anregung oder Information durch 
Dienstkräfte des Landesbetriebs Wald und Holz NRW in Fragen der Waldbewirtschaftung 
gegenüber dem Waldbesitz ohne Berücksichtigung einzelbetrieblicher und wirtschaftlicher 
Interessen. 

Anleitung ist eine forstfachliehe Tätigkeit exemplarischer Art, die vor allem unerfahrene 

Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in die Lage versetzen soll, die mit der Waldbewirtschaftung 
verbundenen Arbeiten selbständig fortzufuhren. 

3. 
Nicht zur tätigen Mithilfe und nicht zu kostenlosem Rat und kostenloser Anleitung zählen: 
- Forstschutz i.S. von § 52 LFoG sowie andere hoheitliche Maßnahmen, 
- Wahrnehmung von Verkehrssicherungspflichten des Waldbesitzers, 
- Jagdschutz im Sinne der Jagdgesetze und 

- Jagdausübung. 

4. 
Basis- und Leistungspakete fur Forstliche Zusammenschlüsse und Waldgenossenschaften 

4.1 

Basispaket 
4.1.1 für Forstliche Zusammenschlüsse 

4.1.2 für Waldgenossenschaften nach Gern WG NR W 

a) Biologische Produktion 

• Waldentwicklung mit Einsatz und Kontrolle von Arbeitskräften bezogen 
auf 

Verjüngung der Bestände und deren Pflege 
Jungwuchspflege 

Astung 

• Auszeichnen 
b) Forsteinrichtung 

• Mithilfe bei der Vorbereitung und Abnahme der Forsteinrichtung 
• Durchfuhrung der Forsteinrichtung einschl. Materialbeschaffung 



c) Unterstützung des Zusammenschlusses und seiner Mitglieder in den Bereichen: 

4.2 
Leistungspakete 

• Präventiver Forstschutz 
• V orschläge zur Wegeunterhaltung einschließlich deren fachlicher 

Begleitung 
• Materialbeschaffung 
• Zusammenarbeit mit dem Vorstand und der Geschäftsführung 

• Jahresabschlussbericht 
• Teilnahme an Versammlungen/Exkursionen 
• Mithilfe bei Zertifizierungen 

4.2.1 Holzernte 
• Vermittlung, Einsatz und Kontrolle von Arbeitskräften 
• Lieferung der Daten für die Rechnungsstellung 
• Ggf. Rechnungsprüfung 

4.2.2 Aufmessen des Holzes 

Aushalten und Aufmessen des Holzes mit Erstellung der ADV-Holzliste sowie 
Polterkennzeichnung sowie ggfs. Erfassung der Geokoordinaten 
4.2.2.1 im Festmaß 
4.2.2.2 im Raummaß 

4.2.2.3 Stichprobenartige Kontrolle des Aufmaßes Dritter mit Erstellung der 
ADV -Holzliste sowie Polterkennzeichnung sowie ggfs. Erfassung der 
Geokoordinaten 

4.2.3 Holzverkaufsvermittlung inkl. 
• Akquise von Abnehmern 
• Verhandlung mit dem Abnehmer 
• Rechnungsstellung 
• Polterkennzeichnung 
• V orzeigung 
• Einweisung, Abfuhrkontrolle 
• Kontrolle des Werksmaßes 

4.2.3.1 Holzverkäufe von Lbh-L-LAS (alle Losgrößen) sowie Ndh-Sortimenten 
mit Losgrößen < 25 m3/f je Stapelrechnung außer Industrieholz und 
Energieholz (ENL, ENK, ENS) 

4.2.3.2 Holzverkäufe von Lbh-lNdh-Industrieholz bis 100 m3/fsowie Ndh
Sortimenten mit Losgrößen ~ 25 - 100 m3/f je Stapelrechnung außer 
Energieholz (ENL, ENK, ENS) 

4.2.3.3 Holzverkäufe von Lbh-Industrieholz und Ndh-Sortimenten mit Losgrößen 
> 100 m3/f je Stapel rechnung außer Energieholz (ENL, ENK, ENS) 

4.2.3.4 Holzverkäufe von LbhlNdh im Sortiment Energieholz ENL, ENK, ENS 
(Brennholz) 
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4.2.3.5 Meistgebotsverkäufe 
4.2.3.6 Polterkennzeichnung, Einweisung und/oder Abfuhrkontrolle sowie 
Güteklassenabgleich im Rahmen der Holzabnahme 

4.2.4 Neubau und Instandsetzung von Wegen sowie Kompensationskalkung 

• Vorbereitung der Maßnahme 
• V orschlag zur Vergabe der Arbeiten 
• Einsatz und Kontrolle der Unternehmer 
• Ggfs. Rechnungsprüfung 

4.2.5 Mitwirkung bei der Leitung von Forstbetrieben (technische Betriebsleitung) 

• Erstellung eines Wirtschaftsplanes 
• Kontrolle des Wirtschaftsplanvollzugs 

• AnalyselDokumentation des Wirtschafts geschehens 
• Teilnahme an Versammlungen/ Ausschusssitzungen 

4.3 Entgelte für Übernahme und Erbringung von Betreuungsleistungen im Rahmen der 
direkten Förderung der Waldbewirtschaftung 

4.3.1 Vollkosten laufbahnunabhängig 
4.3.2 Dienstleistungspaket 

Übernahme der Aufgaben der tätigen Mithilfe 
Die in Abschnitt A unter Nummer 1 aufgeführten Leistungen können als Einzelleistung gebucht 
werden. 

Darüber hinaus können forstliche Zusammenschlüsse und Waldgenossenschaften das Basispaket 

Nr. 4.1 sowie weitere Leistungspakete gemäß Nr. 4.2 in Verbindung mit dem Basispaket 
vertraglich vereinbaren. 

Alternativ können forstliche Zusammenschlüsse und Waldgenossenschaften 
Betreuungsleistungen nach Nr. 4.3 sowie Einzelleistungen nach Nummer 1 vertraglich 
vereinbaren. 

1. 
Übernahme von Einzelleistungen 

Auf formlosen Antrag können Waldbesitzende jede Leistung nach Abschnitt A, Nr. 1 in einem 
schriftlichen Vertrag nach Muster des Handbuchs vereinbaren. 

Die Einzelleistung "Holzverkaufsvermittlung" gemäß Nr. 1.12 kann nur in Verbindung mit den 
Einzelleistungen "Aufmessen des Holzes" nach Nr. 1.10.1, 1.10.2 oder 1.11 gebucht werden. 

2. 
Übernahme von Leistungspaketen 

2.1 

Das Leistungspaket "Mitwirkung bei der Leitung von Forstbetrieben" (technische 
Betriebsleitung) umfasst mindestens folgende Leistungen: 

• Erstellung eines Wirtschaftsplanes 
• Kontrolle des Wirtschaftsvollzugs 



• AnalyselDokumentation des Wirtschafts geschehens 

Werden nicht alle drei vorstehend genannten Leistungen sichergestellt, gilt dies nicht als 
technische Betriebsleitung im Sinne des Landesforstgesetzes, des Gemeinschaftswaldgesetzes 

und ihrer Verordnungen. 

Weitere Leistungen aus dem Katalog der Einzelleistungen des Abschnitts A, Nummer 1 können 
zusätzlich vereinbart werden. 

Für die Übernahme der technischen Betriebsleitung ist ein schriftlicher Vertrag nach Muster des 
Handbuchs abzuschließen, es sei denn, die technische Betriebsleitung wird in dem Vertrag über 
ständige tätige Mithilfe in Zusammenschlüssen vereinbart. 

Für Waldgenossenschaften, die nach Gemeinschaftswaldgesetz zum Abschluss eines 
Betriebsleitungsvertrags verpflichtet sind, ist mit der Zahlung des Entgeltes für das Basispaket 
das Entgelt für das Leistungspaket nach Nr. 4.2.5 (technische Betriebsleitung) abgegolten. 

2.2. 
Für Gemeinden und Waldgenossenschaften nach Gemeinschaftswaldgesetz umfasst die 
Beförsterung im Sinne des LFoG und des Gern WG mindestens folgende Einzelleistungen: 

• Auszeichnen von Beständen, Nr.l.l 
• Einsatz und Kontrolle von Arbeitskräften bei forstlichen Maßnahmen 

(Waldbesitzer, Selbstwerber, Unternehmer), Nr. 1.8 
Vorbereitung der Maßnahme 
Einweisung der Arbeitskräfte 
Kontrolle des Arbeitskräfteeinsatzes und der Maßnahmenumsetzung 
Zusammenstellung der Daten für die Rechnungslegung 
Rechnungsprüfung 

• Aushalten und vollständiges Aufmessen des Holzes mit Erstellung der ADV 
Holzliste sowie Polterzeichnung und ggfls. Geokoordination gemäß Nr. 
1.10.1 im Festmaß 
1.10.2 im Raummaß 

• Stichprobenartige Kontrolle des Aufmaßes Dritter mit Erstellung der ADV
Holzliste sowie Polterkennzeichnung, Nr. 1.11 

Werden nicht alle vorstehend aufgeführten Leistungen übertragen, gilt die übertragene Aufgabe 
nicht als Beförsterung. 

Weitere Leistungen aus dem Katalog des Abschnitts A, Nummer 1 können zusätzlich vereinbart 

werden. 

Für die Übernahme der Beförsterung ist ein schriftlicher Vertrag nach Muster des Handbuchs 
abzuschließen. 

2.3 

Verträge über "Ständige tätige Mithilfe in Zusammenschlüssen" umfassen mindestens die 
Leistungen des Basispakets gemäß Abschnitt A, Nr. 4.1. 

Für die Übernahme der ständigen tätigen Mithilfe in Zusammenschlüssen ist ein schriftlicher 



Vertrag nach Muster des Handbuchs abzuschließen. 

2.3.1 
Für öffentlichen Wald und Waldgenossenschaften nach Gemeinschaftswaldgesetz, die Mitglied 

in forstlichen Zusammenschlüssen sind, kann zusätzlich das Leistungspaket "Mitwirkung bei der 
Leitung von Forstbetrieben" (technische Betriebsleitung) gemäß Nr. 1.6 vereinbart werden. 

Weitere Leistungen aus dem Katalog des Abschnitts A, Nummer 1 und 4.2 können zusätzlich 
vereinbart werden. 

2.4 
Das Leistungspaket "Holzverkaufsvermittlung" gemäß Nr. 4.2.3 kann - - nur in Verbindung mit 
dem Leistungspaket "Auf messen des Holzes" nach Nr. 4.2.2 gebucht werden. 

C. 
Entgelte 
1. 
Die Leistung durch tätige Mithilfe erfolgt gegen Entgelt. Unter Berücksichtigung der 
Selbstkosten werden nachfolgende Entgelte festgesetzt. Mit diesen Entgelten sind alle Personal
und Sachausgaben - einschließlich Reisekosten - abgegolten. Die Entgelte enthalten keine 
Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird gesondert in den Rechnungen ausgewiesen. 

2. 
Entgelte fiir Einzelleistungen (siehe Anlage Tabelle zu Nummer C.2) 

3. 
Entgelte für Basis- und Leistungspakete (siehe Anlage Tabelle zu Nummer C.3) 

4. Entgelte fiir Betreuungsleistungen im Rahmen der direkten Förderung der 
Waldbewirtschaftung (siehe Anlage Tabelle zu Nummer C.3) 

Das Entgelt ergibt sich aus der Summierung der Entgelte für die vereinbarten Leistungen. Für 
zusätzlich vereinbarte Einzelleistungen sind Entgelte nach Nummer C.2 zu zahlen. 

4. 
Entgelt für die Forsteinrichtung 

4.1 
In Verträgen über Ständige Tätige Mithilfe ist die Forsteinrichtung im Basispaket enthalten. Mit 
den Entgelten für das Basispaket sind auch die Kosten der Beschaffung der erforderlichen 
aktuellen digitalen Geobasisdaten und Geofachdaten im Rahmen der Durchfiihrung der 
Forsteinrichtung abgegolten. 

Als Entgelt für die Forsteinrichtung sind - sofern die Sonderregelungen der Nummern 4.2 bis 4.4 
nicht zutreffen - die Selbstkosten der Forstbehörde zu zahlen. Die Selbstkosten der Forstbehörde 
sind von dieser zu kalkulieren, sofern sie die Forsteinrichtung selbst durchführt. Bedient sich die 
Forstbehörde zur Durchführung der Forsteinrichtung Dritter, gelten als Selbstkosten der 
Rechnungsbetrag des Dritten, erhöht um einen Verwaltungskostenzuschlag von 20 v.H. des 



Rechnungsbetrages. 

4.2 

Die Forsteinrichtung erfolgt gegen eine Kostenbeteiligung des Waldbesitzers in Höhe von 20 

v.H. der Selbstkosten der Forstbehörde 
- bei Körperschaftswald, 
- bei Zusammenschlüssen mit ideellen Anteilen, 

- bei forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen mit gemeinsamen Betriebsplan, 

- bei privaten Grundeigentümern, wenn deren Gesamtwaldeigentum in NR W 100 ha nicht 

übersteigt, 

sofern der Forstbetrieb keinen Betriebsleitungsvertrag nach Abschnitt B, Nr. 2.1 mit der 
Forstbehörde oder der Zusammenschluss keinen Vertrag über ständige tätige Mithilfe in 

Zusammenschlüssen nach Nummer 2.3 abgeschlossen hat. 

4.3 
Forstbetriebe, die einen Betriebsleitungsvertrag nach Abschnitt B, Nr. 2.1 mit der Forstbehörde 

abgeschlossen haben, zahlen für die Beschaffung der erforderlichen aktuellen digitalen 

Geobasisdaten und Geofachdaten und deren Aufbereitung einen Festbetragje Hektar forstliche 
Betriebsfläche, der sich aus den jeweiligen Gebühren der Abteilung 7 der Bezirksregierung Köln 
- Geobasis NRW und den Kosten des Landesbetriebs Wald und Holz NRW zusammensetzt. 

4.4 

Die Erstellung des Abschnitts 6 "Naturschutz und Landschaftspflege" des Betriebsplanes bzw. 

Betriebsgutachtens erfolgt für alle Waldbesitzer kostenlos. 

4.5 

Für den Abschluss von Verträgen gelten die jeweiligen Muster des Handbuchs (http://www.wald
und-holz.nrw .de). 

5. 
Experimentierklausel 
Zur Erprobung einer Neuordnung der Förderung der Betreuung des privaten und 

körperschaftlichen Waldbesitzes hin zur direkten Förderung kann die oberste Forstbehörde von 

den Bestimmungen dieser Entgeltordnung zeitlich begrenzte Ausnahmen zulassen. Wald und 
Holz NRW soll damit die Möglichkeit eröffnet werden, seine Angebote in Art und Höhe auf der 
Grundlage seiner realen Kosten flexibel zu gestalten. 

6. 
Schlussbestimm ungen 
Dieser RdErl. tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft und tritt zum 31.12.2019 außer 

Kraft. 



1.1. Entgelte für Einzelleistungen für Waldbesitzer; gültig ab 1.1.2019 

Einsatz und Kontrolle der Unternehmer bei der Durchführung der Maßnahmen inkl. 
1.1.l. l.1.1.2.4. fu 

Waldentwicklung pro ng 

1.1.2. 
Planung und 

Durchführung von 
Maßnahmen 

1.1.3. 
Holzverkaufshilfe 

1.1.4. 
Ermittlung von 

Werten 

1.1.5. 
Aus-IF ortbildung, 

1.1.6. 
Serviceleistungen 

Durchführung der erforderlichen Maßnahmen durch Beschäftigte des Landesbetriebs Wald 
1.1.1.2.5. und Holz NRW 

IDllrcli1fühnmg von vorbereitenden Untersuchungen, fachlichen Stellungnahmen oder 
einzelbetrieblichen Planungen für die Vorbereitung und Ausführung forstlicher Maßnahmen 

Betriebsarbeiten für den Waldbesitz 

Vermittlung, Einsatz und Kontrolle von Arbeitskräften (Waldbesitzer, Unternehmer und 
1.l.2.3. ) 

Selbstwerber 

Aushalten und Vollvermessung des Holzes mit Erstellung der ADV -Holzliste sowie 
Polterkennzeichnung und Erfassung der Geokoordinaten 

Stichprobenartige Kontrolle des Aufinaßes Dritter mit Erstellung der ADV -Holzliste sowie 

IH()lz,'ed~äute von Lbh-L-LAS (alle Losgrößen) sowie Nh-Sortimenten mit Losgrößen < 25 
If je Einzelrechnung außer Industrieholz und Energieholz (ENL, ENK, ENS) 

Holzverkäufe von Lbh-INdh-Industrieholz bis 100 m3/f sowie Ndh-Sortimenten mit 
l.1.3.3.2. 

Losgrößen ~ 25 - 100 m3/f je Einzelrechnung außer Energieholz (ENL, ENK, ENS) 

Holzverkäufe von Lbh-Industrieholz und Ndh-Sortimenten mit Losgrößen > 100 m3/f je 
1.1.3.3.3. hn ß Einzelrec ung au er Energieholz (ENL, ENK, ENS) 

1.1.3.3.4. Holzverkäufe von Lbh/Ndh im Sortiment Energieholz ENL, ENK, ENS (Brennholz) 

1.1.3.3.5. Meistgebotsverkäufe 

73,57 EURJStd. 

Angebotspreis 

73,57 EURJStd. 

73,57 EURJStd. 

0,66 EURJm3/f 

3,15 EURJm3/f 

2,75 EURJm3/f 

2,20 EURJm3/f 

3,00 EURJm3/f 

vom 
Holzverkaufserlös mind. 

Angebotspreis 



1.2. Entgelte für Basispaket und Leistungspakete; gültig ab 1.1.2019 

1.2.1. Basispakete für Forstliche Zusammenschlüsse 

Zusammenschlussform Pkt. Betriebsgröße Entgelt 

bis 2 ha 7,74 EURlha 

> 2 bis 10 ha 7,10 EURlha 

> 10 bis 50 ha 7,10 EURIha 
Forstliche 

1.2.1.1. > 50 bis 100 ha 9,23 EURIha 
Zusammenschlüsse 

> 100 bis 200 ha 13,28 EURIha 

> 200 bis 500 ha 19,93 EURlha 

über 500 ha 26,58 EURlha 

bis 2 ha 5,52 EURIha 

> 2 bis 10 ha 4,98 EURIha 

> 10 bis 50 ha 4,98 EURlha 
Waldgenossenschaften 

1.2.1.2. > 50 bis 100 ha 4,42 EURIha 
nach GemWaldG 

> 100 bis 200 ha 3,88 EURlha 

> 200 bis 500 ha 3,88 EURlha 

über 500 ha 3,32 EURIha 

1.2.2. Leistungspakete für Forstliche Zusammenschlüsse 

Leistungspaket Pkt. Leistungsbestandteile Entgelt 

Holzernte 1.2.2.1 . 
Vermittlung, Einsatz und Kontrolle von Arbeitskräften, Lieferung der 0,62 EURlm3/f 
Daten für die Rechnungsstellung; gegebenenfalls Rechnungsprufung 

1.2.2.2. Aufmessen des Holzes 

Aushalten und Vollvermessung des Holzes im Festrnaß mit Erstellung der 
1.2.2.2.1. ADV-Holzliste sowie Polterkennzeichnung und gegebenenfalls Erfassung 2,05 EURlm3/f 

der Geokoordinaten 

Aufinessen des Holzes Aushalten und Vollvermessung des Holzes im Raummaß mit Erstellung 
1.2.2.2.2. der ADV -Holzliste sowie Polterkennzeichnung und gegenenfalls 0,76 EURlm3/f 

Erfassung der Geokoordinaten 

Stichprobenartige Kontrolle des Aufmaßes Dritter mit Erstellung der 
1.2.2.2.3. ADV-Holzliste sowie Polterkennzeichnung sowie gegebenenfalls 0,33 EURlm3/f 

Erfassung der Geokoordinaten 

1.2.2.3. Holzverkaufsvermittlung 

Holzverkäufe von Lbh-L-LAS (alle Losgrößen) sowie Nh-Sortimenten mit 
1.2.2.3.1. Losgrößen < 25 m3/f je Stapelrechnung außer Industrieholz und 3,15 EURlm3/f 

Energieholz (ENL, ENK, ENS) 

Holzverkäufe von Lbh-/Ndh-Industrieholz bis 100 m3/fsowie Ndh-
1.2.2.3.2. Sortimenten mit Losgrößen <! 25 - 100 m3/f je Stapelrechnung außer 2,75 EURlm3/f 

Energieholz (ENL, ENK, ENS) 

Holzverkaufs-
vermittlung 1.2.2.3.3. 

Holzverkäufe von Lbh-Industrieholz und Ndh-Sortimenten mit Losgrößen 
2,20 EURlm3/f 

> 100 m3/f je Stapelrechnung außer Energieholz (ENL, ENK, ENS) 

1.2.2.3.4. 
Holzverkäufe von Lbh/Ndh im Sortiment Energieholz ENL, ENK, ENS 

3,00 EURlm3/f 
(Brennholz) 

3%vom 
1.2.2.3.5. Meistgebotsverkäufe Holzverkaufserlös mind. 

10 00 Euro/m3/f 

1.2.2.3.6. 
Polterkennzeichnung, Einweisung und/oder Abfuhrkontrolle sowie 

0,70 EURlm3/f 
Güteklassenabgleich im Rahmen der Holzabnahme 

Neubau und 
Instandsetzung von 

1.2.2.4. 
Vorbereitung der Maßnahme, Vorschlag zur Vergabe der Arbeiten, 

18,39 EURIStd. 
Wegen, Einsatz und Kontrolle der Unternehmer, ggfs. Rechnungsprufung 

Kompensationskalkung 

Mitwirkung bei der 
Erstellung eines Wirtschaftsplanes, Kontrolle des 

Leitung von 1.2.2.5. 
Wirtschaftsplanvollzuges, AnalyselDokumentation des 

42,31 EURIStd. 
Wirtschaftsgeschehens, Teilnahme an 

Forstbetrieben 
Versammlungen/ Ausschusssitzungen 



1.3. Entgelte für Betreuungsleistungen im Rahmen der direkten Förderung der Waldbewirtschaftung in 

1.3. 
Übernahme und 
Erbringung von 

definierten forstlichen 
Dienstleistungen 

1.3 .1. Vollkostensatz laufbahnunabhänig 

1.3.2. "Dienstleistungspaket" 

68,37 €/Std. 

Angebotspreis 


